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Ich komme damit zum Schlüsse meiner Ausfuhrungen. Die

Sozialpolitik und ihr Spezialgebiet, die Sozialversicherung, waren immer

eines der Hauptgebiete gewerkschaftlicher Tätigkeit, und sie werden

das auch in Zuklnft bleiben Der Gewerkschaftsbund ha,:m semem

Arbeitsprogramm erkennen lassen, daß er diese Gebiete mit dem

gleichen Sinn für Verantwortung beurteilt und bearbeitet wie alle

anderen. Diese Verantwortung fühlt er nicht nur seinen eigenen

Mitgliedern und der Gesamtheit der Arbeitenden gegenüber sondern

auch gegenüber der Gemeinschaft unseres ganzen Volkes. Wir wissen

so gut wie irgendwer, daß die Leistungen der Sozialversicherung

nicht aus dem Nichts kommen können, sondern daJ» »««*e»et

werden müssen und eine florierende, leistungsfähige Wirtschaft vor-

aussetzen. Wir dürfen aber aueh hier wiederholen was. wur vor fünf

Jahren im Arbeitsprogramm gesagt haben: «Heute hat die Produk-

tivität der Wirtschaft einen Stand erreicht, der es erlaubt, jedermann

in den Wechselfällen des Lebens vor Not und Elend zu schutzem»

Allen Gliedern unseres Volkes diesen Schutz über die Sozialpolitik

und Sozialversicherung unseres Landes zu verschaffen und zu sichern,

ist eines der Ziele unserer Arbeit. Wir werden dieses Ziel auch in

Zukunft beim weiteren Ausbau und bei der notwendigen

Modernisierung unserer sozialpolitischen Einrichtungen zielstrebig und

verantwortungsbewußt verfolgen. Giacomo Bernasconi

Aus dem Arbeitsprogramm des Gewerkschaftsbundes

Sozialpolitik

Aufgabe der Sozialpolitik ist es, soziale Spannungen und

Mißstände zu beseitigen, die schädlichen Auswirkungen des Gegensatzes

zwischen Kapital und Arbeit auszumerzen und die mit der besonderen

Stellung des Arbeitnehmers verbundenen Benachteiligungen zu

ülenÄ Ihr obliegt der Schutz der wirtschaftlieh Schwachen

und von Schicksalsschlägen Betroffenen, die Erhaltung der nationalen

Arbeitskraft, die Herbeiführung und Festigung des sozialen

Friedens.
Sozialversicherung

Der Gewerkschaftsbund fordert ein umfassendes System der sozia-

len Sicherheit, das dem Versicherten einen unabdingbaren
Rechtsanspruch auf Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

einräumt und ihn nicht, wie bei der bloßen Fürsorge, von fremdem

WohlwoUen abhängig macht oder sonstwie in semer persönUchen

Würde beeinträchtigt.
Die Sozialversicherung hat die Aufgabe, wirtschaftliche und soziale

Schäden, deren Deckung die Kräfte des einzelnen übersteigt, zu

müdem oder zu beseitigen. Sie dient damit auch dem sozialen Ausgleich.
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